
Programmablauf 

WEKA Praxis-Seminar Arbeitsrecht: 

Arbeitsverhältnisse rechtssicher beenden

Veranstaltungsort

Zentrum für Weiterbildung 

der Universität Zürich

Schaffhauserstrasse 228

8057 Zürich

www.zwb.uzh.ch

Individualverkehr

Das Zentrum für Weiterbildung verfügt über ein eigenes Parkhaus. 

Weitere Parkgelegenheiten in unmittelbarer Nähe.

Öffentlicher Verkehr

Tram Nr. 10 oder 14 ab Zürich HB oder Zürich Oerlikon 

bis zu den Haltestellen Hirschwiesenstrasse oder Berninaplatz. 

Erreichbar ab Zürich HB innerhalb von 15 Min.

WEKA-Seminare

Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich

Zeit Thema

08.30–09.00 Uhr Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen

08.30–09.00 Uhr Begrüssung / Eröffnung Seminartag / Ablauf Seminartag

09.10–10.30 Uhr • Überblick über die verschiedenen 
 Arten der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses

• Vorbehalte in Gesamtarbeits-
verträgen

• Zeitablauf und Tod

• Ordentliche Kündigung, insbesondere
 − Grundsätzliches

 − Kündigung vor Stellenantritt

 − Probezeitkündigung

 − missbräuchliche und diskriminierende Kündigung

 − Freistellung

 − Änderungskündigung

 − Massenentlassung (und Sozialpläne)

10.30–11.00 Uhr Kaffee- und Kommunikationspause

11.00–12.30 Uhr • Fallbeispiele zur missbräuchlichen Kündigung
• Ordentliche Kündigung zur Unzeit (Sperrfristen)
• Fallbeispiele zu den Sperrfristen

12.30–13.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen

13.30–15.00 Uhr • Offene Fragen zur missbräuchlichen Kündigung und zur ordentlichen Kündigung zur Unzeit
• Fristlose Aufl ösung des Arbeitsverhältnisses, insbesondere

 − Grundsätzliches

 − Sonderfälle

• Fallbeispiele zur fristlosen Aufl ösung des Arbeitsverhältnisses

15.00–15.15 Uhr Kaffee- und Kommunikationspause

15.15–16.15 Uhr • Aufhebungsvereinbarung
• Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
• Insbesondere: Abgangsentschädigung
• Fallbeispiele zur Aufhebungsvereinbarung

16.15–16.30 Uhr Schlussrunde, Fragen der Teilnehmenden

16.30 Uhr Verabschiedung / Ende des Seminars

Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.


